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S1 Satzungsänderungen

Antragsteller*in: Marco Combosch

Zugang fürMitarbeiter*innen zur KV-Sitzung

In der Satzung soll §7 Kreisvorstand (8) geändert werden von1

Der Kreisvorstand trifft sich mindestens 9-mal im Jahr. Einladungen2

erfolgen mit einer Frist von 3 Kalendertagen. Mandatsträger*innen sind auf3

Kreisvorstandssitzungen generell erwünscht.4

zu5

Der Kreisvorstand trifft sich mindestens 9-mal im Jahr. Einladungen6

erfolgen mit einer Frist von 3 Kalendertagen. Mandatsträger*innen sowie7

die Mitarbeiter*innen der Abgeordneten sind auf Kreisvorstandssitzungen8

generell erwünscht.9

Begründung

erfolgt mündlich
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